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P a t e n s c h a f t e n 
Information 

A. Auswahl an Tieren und Pflanzen 

In unseren Auswahllisten finden Sie alle Pflanzen- und Tierarten, die Sie bei uns paten können – 
samt Angaben, was die jeweilige Patenschaft für ein Jahr mindestens kostet (siehe auch unter B.). 

B. Patenschafts-Varianten und Preise  

Vier Arten von Patenschaften sind bei uns möglich: 
1. Sie paten eine Tier- oder Pflanzenart – keine individuell erkennbaren Tiere/Pflanzen. Dafür zah-

len Sie den in den Auswahllisten genannten Grundbetrag für das jeweilige Tier/die Pflanze. 
2. Sie möchten eine bestimmte Pflanze oder ein bestimmtes Tier, also ein Tier mit Namen, paten. 

Dann erhöht sich der Grundbetrag um 50 %.  
3. Möchten Sie alleiniger Pate dieser Pflanze / des Tiers sein, steigt der Grundbetrag um 100 %. 
4. Bei Pflanzen/Tieren ab 1.000 Euro kann man für 10 % des Grundbetrags auch „Teilpate“ werden. 

C. In der Patenschaft enthaltene Leistungen 

Als Pate erhalten Sie eine Patenschaftsurkunde sowie eine Spendenbescheinigung über den entspre-
chenden Betrag. Ihr Name erscheint auf dem Patenaushang beim Eingang und Sie sind herzlich zum 
Sommerkonzert des Wilhelma-Fördervereins sowie zum großen Patentag im Oktober eingeladen. 

Ab einem Betrag von 2.500 Euro bringen wir ein Schild mit dem Namen des Paten am Standort der 
Pflanze bzw. am Gehege des Tieres an. 

D. Eine Patenschaft als Geschenk 

Tragen Sie auf dem Patenschaftsantrag Name und Adresse desjenigen ein, den Sie beschenken 
möchten. Die Urkunde wird auf diesen ausgestellt und samt Spendenbescheinigung an Sie versendet. 

E. Bezahlung  

Den Betrag für Ihre Patenschaft überweisen Sie bitte an: Deutsche Bundesbank, BLZ 600 000 00, 
Konto-Nr. 600 015 17 mit dem Vermerk „Pflanzen-“ bzw. „Tierpatenschaft“. Nennen Sie zudem das 
gewünschte Patentier / die gewünschte Patenpflanze. 

F. Dauer der Patenschaft 

Die Patenschaft beginnt, sobald der Betrag unserem Konto gut geschrieben ist, zum nächsten vollen 
Monat. Sie endet nach 12 Monaten oder nach Ablauf eines anderen vereinbarten Zeitraums. Eine Pa-
tenschaft wird nicht automatisch verlängert, kann aber gleich für mehrere Jahre abgeschlossen wer-
den. Sie bestimmen, ab welchem Monat die Patenschaft beginnt, nur volle Monate zählen. 

G. Verlängerung einer Patenschaft 

Sie möchten Ihre Patenschaft um ein Jahr verlängern? Dann überweisen Sie den Betrag dafür auf das 
Konto der Wilhelma mit dem Vermerk „Patenschaft Verlängerung“ und unter Nennung des jeweili-
gen Patentiers oder der Patenpflanze. Sie erhalten dann alle Unterlagen für ein weiteres Jahr. 

 

Wir freuen uns über jeden neuen Paten! Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an: 

Barbara Woitschek, Tel.: 0711 / 5402 – 134 (8.00 bis 15.00 Uhr) oder E-Mail: barbara.woitschek@wilhelma.de 


